
fermessungsomt

Venriessunpsaml, Piunarsiraße 5, A-4020 Linz
FL43010302 

OVR; 0037-151

Herrn
Dipl,-Ing. Volker Lipp 
Kaisergasse 14 a 
4020 Linz

Geschäftszahl;
KG-Nummer:
KG-Name:
Datum:
Rückfragen:

P 350/2009
45322 

Kremsdorf 
13.03.2009 

DW. 122

Bescheid
Der Plan des Dipl.-lng. Volker lipp vom 30.01,2009, GZ 4056A, mit den Ergänzungen vom 12.03.2009, und 
vom wird

bescheinigt.

Gemäß § 2 Abs. 1 des üegenschaftsteilungsgesetzes (LlegTellG) BGBl Nr. 3/1930 IgF ist der Planzur 
Gänze grundbücherlich durchzuführen.

Die im Plan verwendeten neuen Grundstücksnummern----------- werden gemäß § 39 Abs, 4 Z 1 des
Vermessungsgesetzes (VermG), BGBl. Nr. 308/1968 IgF endgültig festgesetzt.

Rechtsgrundlage: §39 des Vermessungsgesetzes (VermG), BGBl. Nr. 306/1968 IgF

Begründung

Eine Begründung entfällt gern. § 58 Abs, 2 AVG 1991, da dem Antrag stattgegeben wurde.

Rechtsmittelfaelehrung

Gegen diesen Bescheid kann binnen 2 Wochen ab Zustellung bei dieser Behörde schriftlich, mittels Telefax 
oder E-Mail Berufung erhoben werden. Die Berufung hat diesen Bescheid zu bezeichnen und einen 
begründeten Berufungsantrag zu enthalten.
Die Berufung ist nach dem Gebührengeselz 1957 BGBl. Nr. 267/1967 IgF zu vergebühren: Die Eingabe mit 
Euro 13,20. Jede Beilage mit Euro 3,60 je Bogen (wobei die Gesamtsumme je Beilage mit maximal Euro 
21,80 begrenzt Ist). Wenn die Gebühr nicht bei der Eingabe bar entrichtet wird, wird sie mit dem die 
Berufung erledigenden Bescheid mit Erlagschein vorgeschrieben.

Vermessungsamt
Linz
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Zur Beachtung: Nach § 39 Abs. 1 VermG muss der Antrag auf grundbücherliche Durchführung des 
bescheinigten Planes innerhalb 18 Monate, spätestens am 13.09.2010 beim Grundbuchsgericht einlangen,

Dfpl.-Irlg. Reinhard Kraml
Für den Leiter des Vermessungsamtes Linz

#

Dieser Bescheid ist in Rechtskraft erwachsen.
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